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EINLEITUNG

Jede Stadt hat ihre ›Angsträume‹, ›Schmuddelecken‹ und ›Problemviertel‹.
Gefahren und Bedrohungsgefühle sind nicht gleichmäßig in den Kommunen
verteilt. Es gibt Gegenden, die gemieden werden und deren Bewohnerinnen
und Bewohner als potenzielles Sicherheitsrisiko gelten. Es gibt Orte in
größerer Nähe oder Entfernung zu möglichen Schadensquellen oder zu Ret-
tungskräften; Orte mit gutem oder weniger gutem Zugang zu Fluchtwegen.
Kurzum: Unsicherheit und Sicherheit sind ungleich verteilt. Gleichwohl ist es
ein Ziel demokratischer Gesellschaften, Sicherheit zu gewähren: die
Sicherheit, sich ohne Angst im öffentlichen Raum, aber auch im privaten
Wohnumfeld bewegen zu können; die Sicherheit, in schwierigen Situationen
wie Krankheit oder Alter eine Lebensgrundlage zu haben; die Sicherheit, vor
Gericht ein gerechtes Verfahren erwarten zu können; aber auch die
Sicherheit, nicht wegen des Aussehens, einer abweichenden Meinung oder
eines anderen Lebensstils diskriminiert zu werden.

Subjektive
Vulnerabilitätswahrnehmung in
zwei Städten: Die Grafik bildet ab,
wie stark verschiedene
Bedrohungen von der
Bevölkerung empfunden werden;
das Ausmaß der empfundenen
Bedrohung nimmt von Innen
nach Außen ab.

Quelle:
VERSS-Bevölkerungsbefragung
in zwei Städten.
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SICHERHEIT IST BEGRENZT UND ZU BEGRENZEN
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stadtverwaltungen oder bei den
Polizeien leisten wertvolle Arbeit für ein sicheres und gutes Zusammenleben
in der Stadt. Sie stehen dabei vor der Herausforderung, mit der Un-
gleichverteilung von Unsicherheit und Sicherheit angemessen umzugehen
und sie gegebenenfalls zu korrigieren. Die Sicherheit, die sie gewährleisten
können, ist begrenzt, weil die zur Verfügung stehenden Ressourcen
(finanzieller und personeller Art) begrenzt sind und sinnvoll eingesetzt
werden müssen. Polizei, Ordnungsamt und Sozialarbeit können nicht überall
sein und nicht jedes Problem kann die gleiche politische und mediale
Aufmerksamkeit erhalten.

Sicherheit ist aber auch aus ethischen Gründen zu begrenzen, da sie nicht der
einzige Wert sein kann, den eine demokratische Gesellschaft verfolgt. Ein
freies Gemeinwesen, das auf die unbegrenzte Steigerung von Sicherheit zielt,
wäre am Ende kaum noch jenes freie Gemeinwesen, das es ursprünglich zu
sichern galt. Die Sorge um Sicherheit muss mit anderen Werten wie Pluralität,
Weltoffenheit oder Privatheit vereinbar bleiben.

Wenn Sicherheit sowohl begrenzt als auch zu begrenzen ist, muss sie unter
den Bürgerinnen und Bürgern einer Stadt verteilt werden – möglichst klug
und möglichst gerecht. Eine gerechte Verteilung ist nicht unbedingt eine
gleiche Verteilung. So sind die Bewohnerinnen und Bewohner des einen
Stadtviertels unter Umständen weniger in der Lage, mit Risiken umzugehen
als die eines anderen. Und an dem einen Ort muss unter Umständen mehr in
Sicherheit investiert werden als an einem anderen. Wann ist es gerecht, alle
gleich zu behandeln und wann ist es gerecht, Unterschiede zu machen?
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Die vorliegenden Leitlinien nehmen eine ethische Perspektive auf Sicherheit
in der Stadt ein. Die Aufgabe der gerechten Verteilung von Sicherheit wird
dabei mit Fragen nach dem ›guten Leben‹ verknüpft. Probleme der
Gewährleistung und Verteilung von Sicherheit können letztlich nicht ohne
eine Diskussion der Frage ›Wie wollen wir leben?‹ gelöst werden. Die fol-
genden Denkanstöße für die kommunale Sicherheitsarbeit sind angesichts
der Reichweite des Themas aus drei verschiedenen Blickwinkeln formuliert
(vgl. Abbildung). Erstens wird die Bedeutung von Sicherheit im Kontext
städtischen Zusammenlebens diskutiert und ins Verhältnis zu anderen
Werten gesetzt. Zweitens werden Kriterien einer gerechten Verteilung von
Sicherheit im Sinne faktisch verfügbarer Ressourcen oder konkreter Maß-
nahmen vorgeschlagen. Drittens werden Reflexionsfragen aufgeworfen, die
bei der Beurteilung einzelner Maßnahmen helfen sollen.

Die Leitlinien legen den Schwerpunkt auf die Sicherheit im öffentlichen Raum,
der durch Kriminalität, verschiedene Formen der Gewaltanwendung (etwa
Terrorismus), aber auch durch Großschadenslagen und als katastrophal
bewertete Ereignisse (etwa Überschwemmungen) bedroht sein kann. Be-
drohungen im persönlichen privaten Umfeld – also dort, wo ein Großteil der
Gewaltkriminalität stattfindet – werden immer wieder thematisiert, ebenso
wie an einzelnen Stellen der Bezug zu Fragen sozialer Sicherheit oder der
Rechtssicherheit hergestellt wird. Die Leitlinien sollen Beschäftigte in der
kommunalen Verwaltung, den Ordnungsämtern, der Sozialarbeit oder bei der
Polizei darin unterstützen, die eigene Arbeit zu prüfen und schwierige Ent-
scheidungen über den Einsatz bestimmter Maßnahmen zu treffen.

Den Leitlinien liegen Forschungsergebnisse aus dem vom Bundeministerium
für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojekts VERSS (Aspekte
einer gerechten Verteilung von Sicherheit in der Stadt) zugrunde. Wenn im
Folgenden von Bürgerinnen und Bürgern die Rede ist, dann nicht im streng
rechtlichen Sinne. Damit sind vielmehr alle gemeint, die eine Stadt nutzen,
darin wohnen oder sich dort aufhalten und die sie als sozialen Ort immer neu
hervorbringen.

Ein blinder Fleck in der Debatte um öffentliche Sicherheit
Im Jahr 2015 wurden in der Kriminalstatistik ca. 213.000 Opfer von Gewaltkriminalität erfasst. 
Mehr als 127.000 davon waren Opfer partnerschaftlicher Gewalt. »Dass das Phänomen 
partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat, 
lässt die diesbezüglich in den Straftatenbereichen Mord und Totschlag, Körperverletzungen, 
Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Bedrohung und Stalking zwischen 2012 und 2015 
insgesamt um 5,5% angestiegene Anzahl erfasster Opfer vermuten. Der Anstieg ist vor allem 
auf die kontinuierliche Entwicklung der letzten Jahre bei den gefährlichen sowie bei den 
vorsätzlichen einfachen Körperverletzungen, denen in 2015 bereits 8,8% bzw. 8,3% mehr 
Personen zum Opfer fielen als noch in 2012, zurückzuführen.« (vgl. BKA, Partnerschaftsgewalt. 
Kriminalstatistische Auswertung – Berichtsjahr 2015)
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Foto: David Dugan (flickr: foggydave) | Lizenz: CC BY-NC 2.0



1 GRUNDSÄTZE
EINER KRITISCHEN
WERTSCHÄTZUNG
VON SICHERHEIT
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SICHERHEIT IST EIN WERT
An Werten lässt sich ablesen, was wir im menschlichen Zusammenleben für
erstrebenswert halten. Sicherheit ist ein solcher Wert. Obwohl Sicherheit
selbst kein Grundrecht ist und auch nicht sein kann, ist ein bestimmtes Maß
an Sicherheit eine Voraussetzung für ein gutes Leben und eine gute
Gesellschaft. In der Demokratie gehört die Gewährleistung von Sicherheit
daher zu einer hoheitlichen Aufgabe. Wie die gewährte Sicherheit im
Einzelnen beschaffen sein soll und welche Art der Sicherheit in welchen
Situationen angemessen ist, steht nicht von vornherein fest, sondern muss
immer neu ausgehandelt werden. Die Sicherung von Leib, Leben und
Eigentum, die Sicherung der sozialen Existenz und der persönlichen
Freiheiten, die sichere Ermöglichung kultureller und rechtlicher Entwicklung
sind Grundbestandteile dieses Werts der Sicherheit.

SICHERHEIT IST EIN WERT UNTER ANDEREN
Sicherheit steht neben anderen Werten wie beispielsweise Freiheit, Privatheit
und Selbstbestimmung. Alle sind grundlegend für demokratische Gesell-
schaften. In pluralistischen Gemeinwesen kommt es immer wieder zu Kon-
flikten zwischen unterschiedlichen Wertausrichtungen. Diese Konflikte sind
keine Störung, sondern Alltag und gehören zu einer lebendigen Öffentlichkeit
dazu. Zur Klärung und Lösung solcher Konflikte stehen die demokratische
Rechtsordnung und demokratische Aushandlungsprozesse zur Verfügung.
Auch die Verteilung von Ressourcen (Arbeitskraft und -zeit, Geld, Auf-
merksamkeit und mediale Öffentlichkeit) ist von Wertkonflikten betroffen.
Schon allein das Bewusstsein, dass es in einem Streit um Ressourcen auch
um die Abwägung verschiedener Werte geht und nicht um Gegnerschaft oder
ein klares ›Richtig‹ oder ›Falsch‹, kann helfen, diese Konflikte zu lösen.
Sicherheit für Leib, Leben und Eigentum sind Voraussetzung, um den
öffentlichen Raum zu nutzen. Zugleich können manche Formen von
Sicherheit den öffentlichen Raum bedrohen – etwa wenn bestimmte Gruppen
pauschal ausgeschlossen werden, weil ›Menschen wie sie‹ als gefährlich
betrachtet werden. Öffentlichkeit mutet Menschen oft auch ungewollte und
ungeplante Begegnungen zu. Sicherheit als ein Wert neben anderen Werten
wie Toleranz, Mitmenschlichkeit und Freiheit erfordert eine ständige Balance,
damit nicht ein Wert zugunsten eines anderen völlig negiert wird.

1

2
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SICHERHEIT BRAUCHT EIN MASS
Zu wenig Sicherheit kann eine Gesellschaft in gefährlicher Weise
destabilisieren. Zu viel Sicherheit in bestimmten Bereichen kann Individua-
lität, Freiheiten und Offenheit einschränken. Vor allem nach dramatischen
Ereignissen wie Terroranschlägen wird immer wieder der Versuch unter-
nommen, Sicherheit als höchsten Wert zu etablieren, so dass andere akute
Gefahren (bspw. Luftverschmutzung) unsichtbar bleiben. Damit wird
Sicherheit absolut gesetzt; andere Werte wie Gerechtigkeit oder Freiheit
werden zweitrangig. Weder ein persönliches Leben noch eine Gesellschaft,
die sich allein an Sicherheit ausrichten, aber können gut werden. Sicherheit
braucht also ein gutes Maß. Dieses Maß lässt sich finden, wenn Sicherheit mit
anderen Werten abgeglichen wird.

SICHERHEIT STEHT ALLEN ZU
Unterschiedliche Menschen und verschiedene soziale Gruppen haben
unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse. Politik und Verwaltung orientierten
sich i.d.R. jedoch an der Vorstellung eines ›Durchschnittsmenschen‹ mit
›Durchschnittsinteressen‹. Wie Kinder und alte Menschen oder Menschen mit
Migrationsgeschichte und solche, die kein Deutsch sprechen, haben aber
auch Arme und Obdachlose ein Recht auf Sicherheit. Sie haben auch ein
Recht darauf, nicht selbst als Sicherheitsrisiko betrachtet zu werden. Eine
Berücksichtigung, Beteiligung und Repräsentation dieser verschiedenen
Gruppen erhöht die Gerechtigkeit der Verteilung von Sicherheit in der Stadt
und verbessert die soziale Integration der Stadtgesellschaft. Entsprechende
Maßnahmen zielen auf sozialstaatliche Vorsorge, Verteidigung der Demokra-
tie und Durchsetzung von Menschenrechten, so dass Minderheitenrechte
gestärkt, Partizipationsmöglichkeiten erweitert und auch unsichtbare, weil
›private‹ Bedrohungen abgebaut werden.

3

4
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SICHERHEITSHANDELN HAT NEBENFOLGEN
Sicherheitshandeln hat für das Zusammenleben in der Stadt Folgen:
Einerseits positive Folgen, die zur Erhöhung der Sicherheit durch größere,
effizientere oder besser an eine Situation angepasste Sicherheit führen.
Andererseits negative Folgen, die beispielsweise dazu führen, dass bestimmte
Ressourcen nicht mehr für anderes zur Verfügung stehen. Zusätzlich gibt es
Nebenfolgen, die sich nachteilig auf die Gesamtbilanz der Sicherheits-
maßnahmen auswirken können. Damit sind unbeabsichtigte und indirekte
Handlungsfolgen gemeint, bei denen eine Sicherheitslösung ein neues
Problem hervorruft. So kann es geschehen, dass manche Menschen dadurch,
dass Sicherheit für bestimmte Räume oder Situationen hergestellt wird,
ausgeschlossen oder diskriminiert werden. Oder es kann geschehen, dass
Grundwerte und Grundrechte – etwa Privatheit oder die freie Entfaltung der
Persönlichkeit – beeinträchtigt werden. Die Berücksichtigung dieser Neben-
folgen ist notwendiger Bestandteil der Sicherheitsplanung. Dies setzt voraus,
dass erwartete Szenarien durchdacht und Sicherheitshandlungen kritisch
evaluiert werden. Und es setzt voraus, dass Sicherheitshandeln beweglich
bleibt, um auf diese möglichen negativen Nebenfolgen reagieren zu können.

SICHERHEITSARBEIT WIRFT MACHTFRAGEN AUF
Es gibt häufig mehr Sicherheitsanforderungen als zu verteilende Ressourcen
– an Personal, Zeit und Geld. Daher müssen die unterschiedlichen Ansprüche
an Sicherheit unterschiedlich gewichtet werden, wobei in der Regel Macht
eine entscheidende Einflussgröße ist: Menschen üben Macht aus, wenn sie
ihre eigenen Ansprüche gegenüber denen anderer durchsetzen können. Eine
gute Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der sich auch diejenigen Menschen
und Gruppen Gehör verschaffen können und geschützt werden, die keine
institutionell oder durch sozialen Status verbürgte Macht haben oder
öffentlich unsichtbaren Bedrohungen in privaten Beziehungen ausgesetzt
sind.

5

6
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NICHT JEDES PROBLEM IST EIN
SICHERHEITSPROBLEM
Angst ist ein schlechter Ratgeber für die Sicherheitsarbeit; wer verängstigt ist,
möchte so schnell wie möglich in die Komfortzone der Sicherheit zurück.
Technische Anwendungen suggerieren häufig einfache und endgültige
Lösungen, und Unsicherheit ist auch ein einträgliches Geschäft. Nicht zuletzt
deshalb werden immer wieder gesellschaftliche Probleme als Sicherheits-
probleme verstanden. Aber ›unordentliches‹ Verhalten ist noch keine
Kriminalität; soziale Integration als Förderung von Kompetenzen bei Kindern
und Jugendlichen ist zu unterscheiden von kriminalpräventiven Maßnahmen,
die ein Gefährdungspotenzial feststellen und kontrollieren sollen. Maß-
nahmen zur sozialen Integration oder Sozialarbeit können kriminalpräventiv
wirken; die Zielrichtung und die Methoden sind jedoch andere als im Fall der
Kriminalprävention. Mit Blick auf diese Unterscheidung ist es problematisch,
Veränderungen wie beispielsweise eine verstärkte Zuwanderung als Sicher-
heitsproblem zu sehen und vorrangig mit Maßnahmen der Gefahrenabwehr
zu behandeln. Durch ein solches Handeln werden soziale Entwicklungen
›versicherheitlicht‹. Dies ist gefährlich und kurzsichtig, weil komplexe Sach-
verhalte nur einseitig thematisiert und Wege zu grundlegenden Lösungen
verbaut werden.

7
Foto: Thomas Szynkiewicz (flickr: dasfotoimaginarium) | Lizenz: CC BY 2.0
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GEFÜHLTE (UN-)SICHERHEIT IST AMBIVALENT
Nicht nur die Sicherheitslage, sondern auch Sicherheitsgefühle spielen für die
Verbesserung der Sicherheitssituation eine Rolle. Allerdings sind Sicher-
heitsgefühle in hohem Maße von biographischen Kontexten und der sozialen
Situation von Personen abhängig. Zugleich sind von Gefahren und Be-
drohungen nicht immer diejenigen am stärksten betroffen, die ihre Angst am
lautesten artikulieren. Deshalb ist es für die Beschäftigten in der Sicher-
heitsarbeit schwierig, sich über den Umgang mit Unsicherheitsgefühlen zu
einigen: weder können sie in jedem Fall handlungsleitend sein, noch sollten
sie grundsätzlich ignoriert werden. Man muss sie vielmehr als Anzeichen von
tiefer verankerten sozialen, aber auch von psychischen Problemen be-
trachten. Andererseits ist ein bestimmtes Maß an Unsicherheit (und damit an
Neuem, Unerwartetem, an Neugier, Lernmöglichkeiten und Weiterent-
wicklung) unvermeidbar. Sicherheitsmaßnahmen sollten deshalb auch auf die
Ausbildung von Kompetenzen im Umgang mit Unsicherheit gerichtet sein.

8

»Zwei Bilder sind es vor allem, die wir vor uns sehen: hier die nächtliche Stadt als Fest, als Ort
des Vergnügens und der Unterhaltung, da die nächtliche Stadt als Ort des Schreckens, der
drohenden Gefahr. Beide Bilder beschreiben und kennzeichnen, widersprüchlich genug, eine
Welt. Vergnügungsleben, belebte Straßen, erleuchtete Schaufenster, Neonzeichen mit ihren
bunten Versprechungen, Kinos, Restaurants, der Laufsteg für die vielen, die ›ausgehen‹, um
sich von den Strapazen der Arbeit zu erholen - leere Straßen, finstere Ecken, Schattenspiele
vor düsteren Hauseingängen, irritierende Geräusche, und einzelne, ängstliche, einsame
Wanderer.« (Joachim Schlör, Nachts in der großen Stadt, München 1991)
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9
Foto: Heinrich-Böll-Stiftung (flickr: boellstiftung) | Lizenz: CC BY-SA 2.0

PARTIZIPATION IST WICHTIG FÜR VIELE BEREICHE
DER SICHERHEITSARBEIT
Kommunale Politik legitimiert sich durch Wahlen. Aber Bürgerinnen und 
Bürger möchten auch direkt mitentscheiden, vor allem wenn es um ihre 
Lebensbedingungen vor Ort geht. Zudem sind Politik und Verwaltung auf das 
Engagement der Bevölkerung angewiesen, wenn sie kommunale Probleme 
nicht allein bewältigen können. Ohne die öffentliche Diskussion der Anliegen 
der Bürgerschaft und der Berücksichtigung ihrer Interessen in politischen 
Entscheidungen droht darüber hinaus der Vertrauensverlust seitens der 
Bevölkerung. Das gilt nicht zuletzt für die Sicherheitsarbeit. Jedoch sind nicht 
alle Sicherheitsbereiche in sinnvoller Weise für Partizipationsmöglichkeiten zu 
öffnen. Das Einsatzkonzept für Großveranstaltungen etwa wird durch die 
Diskussion mit der Bürgerschaft nicht verbessert. Dort aber, wo es um 
(Un-)Sicherheitsgefühle und Sicherheitsmaßnamen in alltäglichen Lebens�
kontexten geht, können durch die Partizipation von Betroffenen Einsei�
tigkeiten in der Praxis professioneller Sicherheitsakteure vermieden und 
verschiedene Perspektiven auf Unsicherheit besser beachtet werden.
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2 ASPEKTE EINER
GERECHTEN
VERTEILUNG
VON SICHERHEIT
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VERTEILUNG VON SICHERHEIT
Sicherheit in der Stadt ist eine Selbstverständlichkeit und zugleich ein
Problem: Sicher für wen? Ist Sicherheit für alle das gleiche? Was soll die Stadt
noch sein – außer sicher? Es lassen sich zwei Gründe unterscheiden, die es
schwierig machen, von einer Verteilung von Sicherheit zu sprechen:

Erstens, weil Sicherheit zwar durch entsprechende Ressourcen und Maßnahmen hergestellt werden
kann, es aber keine Garantie für das gewünschte Ergebnis gibt. Einige Sicherheitsmaßnahmen mögen
Probleme bloß verschieben oder führen gar zum Gegenteil des erwarteten Effekts
(Videoüberwachung, die den Eindruck eines Kriminalitätsschwerpunkts hervorruft; ein Polizei-
aufmarsch, der eine aggressive und angespannte Atmosphäre erzeugt etc.).

Zweitens kann die Steigerung der Sicherheit bzw. des Sicherheitsgefühls einer bestimmten Gruppe
oder an einem bestimmten Ort direkt mit der Unsicherheit einer anderen Gruppe oder an einem
anderen Ort verknüpft sein (das ›Einkaufserlebnis‹ in der Innenstadt wird durch Sicher-
heitsmaßnahmen ermöglicht, die für marginalisierte und nicht-kaufkräftige Gruppen Unsicherheit und
Ausgrenzung bedeuten).

Es wird also deutlich, dass bei der Gewährleistung von Sicherheit nicht bloß 
materielle und finanzielle Ressourcen, sondern auch Aufmerksamkeiten und 
sogar Sicherheitsgefühle ›verteilt‹ werden. Die Verteilung von Sicherheit steht 
damit vor vier miteinander verknüpften Problemen:
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PROBLEM DER ANERKENNUNG VON SICHERHEITSBEDÜRFNISSEN
Welche Sicherheitsbedürfnisse sollten bei der Verteilung berücksichtigt werden und zwischen welchen
Interessen müssen die begrenzten Ressourcen verteilt werden? Offene demokratische Gesellschaften
schulden insbesondere jenen Bedürfnissen Anerkennung, die sich auf grundsätzlichen Sicherheiten
beziehen, die Menschenrechte, Demokratie und sozialstaatliche Vorsorge garantieren. Hinter sie darf das
Sicherheitshandeln nicht zurückfallen. Gleichzeitig gibt es darüber hinausgehende individuelle und
gruppenspezifische Interessen. Inwiefern sie nicht nur anerkannt, sondern auch von der Kommunalpolitik
berücksichtigt und mit Ressourcen ausgestattet werden können, ist Gegenstand von demokratischen
Verfahren und Bürgerbeteiligung.

PROBLEM DER GLEICHBEHANDLUNG / UNGLEICHBEHANDLUNG
Gleich wichtige Sicherheitsbedürfnisse sollten gleich behandelt werden. Eine völlige Gleichbehandlung kann
unter Umständen jedoch ungerecht sein. So wird beispielsweise das Recht auf die Absetzung und
Bearbeitung eines Notrufs aktuell nicht der Situation sinnesbeeinträchtigter Menschen gerecht, die nicht
sprechen oder hören können. Die tatsächlichen Bedingungen zu berücksichtigen, kann deshalb zu einer
Ungleichbehandlung führen, die gemäß den Umständen der jeweiligen sozialen Gruppe gerechter sein
kann als die Gleichbehandlung. Eine gute Gesellschaft lässt sich auch an ihrem Umgang mit Schwächeren
messen.

PROBLEM DER FOLGEN
Nicht allein die Gleich- und Ungleichbehandlung von Interessen im Sicherheitshandeln kann Folgen haben,
die relevant sind für Gerechtigkeitsfragen. Auch die Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen kann
ungerechte Auswirkungen haben. Zum Beispiel kann die Subventionierung der privaten Sicherheitsvorsorge
(etwa des Einbruchsschutzes) insofern ungerecht sein als nur jene davon begünstigt werden, die überhaupt
zu entsprechenden Investitionen in der Lage sind.

PROBLEM DER TRANSPARENZ UND BEGRÜNDUNG
Sofern sie nicht der Anerkennung grundsätzlicher Sicherheitsbedürfnisse widersprechen, wird eine gute
Sicherheitsarbeit spezifische Interessen auf ihre Relevanz und Umsetzbarkeit prüfen und ihnen Raum
lassen, so dass sie Unterstützung gewinnen können. Werden bestimmte Sicherheitsbedürfnisse bei der
Verteilung nicht berücksichtigt, bedarf es einer nachvollziehbaren Begründung (etwa weil sie in
ungerechtem Maß Ressourcen beanspruchen würden). Transparenz und Begründung von Entscheidungen
sind wichtige Bestandteile der Demokratie. Aber auch Vertrauen gehört zum Funktionieren eines
demokratischen Staates, kann eine umfassende Kontrolle der Arbeit von Behörden und Verwaltung doch
nicht Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger sein.
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3 KRITERIEN FÜR
EINE REFLEKTIERTE
SICHERHEITSARBEIT



26

HANDLUNGSFELDER KOMMUNALER
SICHERHEITSARBEIT
Die folgenden Kriterien sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
kommunaler Einrichtungen bei der Gewährleistung von Sicherheit unter-
stützen, indem sie Fragen aufwerfen und Denkanstöße geben. Sie dienen der
Prüfung und Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen. Der Schwerpunkt
liegt auf dem Bereich der Sicherheit im Alltag. Die Vorsorge für die Ab-
sicherung in Katastrophenfällen ist ein Bestandteil der Gewährleistung von
Sicherheit im städtischen Alltag. Verbesserte Möglichkeiten zur vielfältigen
Nutzung des öffentlichen Raums, größere Belastbarkeit sozialer Beziehungen
im Stadtviertel, reflektierte Medienarbeit, verlässliche Kommunikation zwi-
schen den BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben),
Möglichkeiten zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Sensibilität für
besonders vulnerable Gruppen – das alles verbessert nicht nur die Sicherheit
im Alltag, sondern bewährt sich auch in Ausnahmesituationen.

Mit Planen, Entscheiden und Umsetzen werden drei Handlungsfelder
kommunaler Sicherheitsarbeit unterschieden.

Das Handlungsfeld Planen umfasst die Analyse der gegebenen Sicherheitssituation, die Festlegung
von Sicherheitsbedarfen und die Formulierung von Zielstellungen der Sicherheitsarbeit. Planung ist
abhängig von vorhandenen sozialen und baulichen Gegebenheiten, aber auch von politischer
Machtverteilung und finanziellen Ressourcen. Gegenstand von Planungsprozessen ist die Entwicklung
von Sicherheitskonzepten, die sowohl die Sicherheitslage als auch die gefühlte Sicherheit bewahren
und verbessern sollen. Strategien der Sicherheitsplanung beziehen sich auf die kurz-, mittel- und lang-
fristige Integration unterschiedlicher kommunaler Interessen (sozial, ökonomisch etc.) sowie ihre
Verankerung in der Stadtentwicklung.

Das Handlungsfeld Entscheiden umfasst die Abwägung und den Beschluss von Sicher-
heitsmaßnahmen. Grundlage für die Entscheidungsfindung sind vorhandene Mittel (Personal,
Ausstattung, finanzielle Ressourcen), politische Mehrheitsverhältnisse im Stadt- bzw. Gemeinderat
sowie die (medial erzeugte) öffentliche Aufmerksamkeit. Davon hängt ab, ob und wie konkrete
Sicherheitsinteressen Berücksichtigung finden. Entscheidungen über Maßnahmen werden meist nach
Debatte und Beschluss von Vorlagen der Verwaltung gefällt. Doch gibt es auch für Bürgerinnen und
Bürger die Möglichkeit eigene Themen einzubringen: auf Bürgerversammlungen, durch Bürgeranträge
und Bürgerentscheide oder andere Formen der Beteiligung.

Umsetzen von Sicherheitskonzepten und Maßnahmen ist nicht bloße Auftragserfüllung. Vielmehr
beinhaltet es Prozesse, die durch situatives Entscheiden, Koordination und Kommunikation sowie
praktische Übersetzung von Planzielen geprägt sind. Die Evaluation dieser Aufgaben ermöglicht den
Rückfluss von Informationen und die Abstimmung mit den anderen Handlungsfeldern, so dass
Ungerechtigkeiten erkannt und unwirksame oder überflüssige Maßnahmen angepasst bzw. beendet
werden können.
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Foto: Marco Verch (flickr: 30478819@N08) | Lizenz: CC BY 2.0

Maßnahmen zu Gewährleistung von Sicherheit im Alltag umfassen die 
tagtägliche Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung durch Schutz 
vor Kriminalität und vor Gewaltanwendung im öffentlichen Raum, die 
Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung oder die Einhaltung der 
Straßenverkehrsordnung. Diese Risiken sind alltäglich, da die zugrunde 
liegenden Gefährdungen regelmäßig auftreten. Darüber hinaus umfasst die 
Gewährleistung von Sicherheit im Alltag langfristige Maßnahmen, etwa die 
Aufklärung der Bevölkerung über Sicherheitsrisiken, Fortbildungen und 
Schulungen für kommunal Beschäftigte, die Anpassung von Strukturen der 
Verwaltung (etwa die Einrichtung von Anlaufstellen zur Bekämpfung von 
Diskriminierung) sowie Maßnahmen, die auf die Steigerung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls abzielen (etwa die Angstraumbeseitigung). Nicht zu ver-
gessen sind Maßnahmen gegen ›unsichtbare‹ Bedrohungen im häuslichen 
Umfeld. Die Kommunalpolitik kann jedoch, z.B. bei der Kriminalprävention 
oder auch dem Abbau von Kriminalitätsfurcht, nur beschränkt Einfluss auf die 
gesellschaftlichen Ursachen nehmen. Kommunen sind aber auch nicht 
machtlos und verfügen über gewisse Handlungsmöglichkeiten, die sie im 
Sinne einer guten Sicherheitsarbeit nutzen können (im Bereich der 
Wohnungspolitik, bei der Bereitstellung öffentlicher sozialer Dienste und 
kultureller Angebote, der Ermöglichung von Partizipation u.ä.).
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PLANEN

WERDEN DIE BETROFFENEN EINBEZOGEN?
Immer wieder werden Sicherheitsmaßnahmen in einer Stadt (neu) verteilt –
von neuen Ampelanlagen bis hin zu baulichen Veränderungen, anderer
Beleuchtung und neuen Regelungen für die Nutzung von Räumen. Hier sollte
möglichst frühzeitig eine Partizipation der betroffenen Bürgerinnen und
Bürger gewährleistet werden. Zugleich kann es nicht darum gehen, durch
Beteiligungsmöglichkeiten etwa stadt- oder verkehrsplanerische Expertise zu
ersetzen. Bei relevanten Konflikten zwischen verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen oder beim Protest gegen kommunale Sicherheitslösungen sollten
Beteiligungsformen gefunden werden, die demokratisch Kompromisse er-
möglichen. Der Mehraufwand an Zeit und Ressourcen kann mittel- und
langfristig zu größerer Gerechtigkeit und zu größerem Vertrauen in das
kommunale Sicherheitshandeln führen.

Aus der Forschung
Vor seiner Umgestaltung hatte der Nauener Platz in Berlin-Wedding einen schlechten Ruf.
Nutzungskonkurrenzen verschiedener Gruppen (Jugendliche, ältere Menschen, Arbeitslose,
Trinker, junge Mütter), bauliche Mängel und ein starkes Verkehrsaufkommen rund um den Platz
sorgten für zahlreiche messbare oder gefühlte Unsicherheiten. Von vielen wurde der Ort
gemieden, weil er als unwirtlich und kriminalitätsbelastet galt. Den Umbaumaßnahmen ging
eine umfassende Bürgerbeteiligung voraus, die sich zum Ziel gesetzt hatte, respektvoll mit den
vorhandenen Nutzergruppen umzugehen, aber auch jene zu berücksichtigen, die aufgrund des
schlechten Rufs bisher fernblieben. Über 200 Anwohnerinnen und Anwohner wurden – unter
Einbezug von ›Bürgermoderatoren‹ und Multiplikatoren vor Ort – befragt und angehört. Das
Ergebnis der 2009 abgeschlossenen Maßnahmen ist ein angenehmer, gut strukturierter Platz
mit moderater informeller Kontrolle, der viele Nutzungsmöglichkeiten nebeneinander gestattet.
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Aus der Forschung
Bestimmte Plätze oder Tunnel werden von manchen Menschen und immer wieder auch vom
Einzelhandel als Angsträume empfunden. Die Ursache sehen sie in der Regel in der baulichen
Situation, aber auch in der Nutzung der ›Angsträume‹ durch bestimmte Gruppen (Suchtkranke,
Obdachlose, Jugendliche). Bauliche Maßnahmen können das Sicherheitsempfinden unter
Umständen stärken. Sie können aber auch auf Kosten marginalisierter Gruppen gehen. Ängste,
die sich an Lebensstilen oder sozialem Status festmachen, sind für die Verdrängung dieser
Gruppen keine Rechtfertigung. Gute Sicherheitsarbeit nimmt von pauschalen Urteilen
Abstand, schützt die Schwachen und verlangt den Starken Toleranz und Verständnis ab.

Foto: Seven Lohmeyer (flickr: schwenno) | Lizenz: CC BY-SA 2.0

IST EINE NUTZUNG STÄDTISCHER RÄUME DURCH 
VERSCHIEDENE GRUPPEN GEWÄHRLEISTET?
Über die Lebensqualität eines Ortes entscheiden nicht Städtewettbewerbe 
oder ›Standortfaktoren‹. Eine Stadt ist ein gemeinsam gestalteter Ort des 
Zusammenlebens und urbane Räume sind Orte der Vielfalt und Verdichtung 
verschiedener Lebensstile, kultureller Angebote und sozialer Mobilität. Ein 
wirksamer Ansatz für sozialräumliche Sicherheitsarbeit und Kriminal-
prävention kann in der wechselseitigen Ergänzung und klugen Abwägung 
baulicher (Beleuchtung, Grünschnitt, Mobiliar etc. betreffender) und sozialer 
Maßnahmen (die Belebung öffentlicher Plätze betreffend) liegen. Ge-
staltungsmaßnahmen sollten nicht den Zugang des öffentlichen Raums für 
einzelne soziale Gruppen beschränken, sondern konkret Tatgelegenheiten 
verringern und Unsicherheit durch die Ermöglichung sozialer Kontakte und 
Funktionsmischung abbauen. Soziale Maßnahmen haben gegenüber 
baulichen den Vorteil größerer Geschmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit.



30

WIE WIRD IM ALLTAG KATASTROPHENVORSORGE
BETRIEBEN?
Die Wirkung von Extremereignissen und Großschadenslagen (extreme Wet-
tersituatuationen etc.) lassen sich am effizientesten im Alltag, also vor dem
Ernstfall, durch individuelle wie (sozial)staatliche Maßnahmen verringern.
Eine gerechte Verteilung von Vorsorgemaßnahmen ist daher in Maßnahmen
zur Gewährleistung alltäglicher Sicherheit integriert. Mögliche Probleme kön-
nen so frühzeitig ausgeräumt oder ausgeglichen werden – sei es durch den
Einbau auch im Brandfall nutzbarer Fahrstühle, eine den Zielgruppen ent-
sprechende Risikokommunikation oder durch Maßnahmen des Hochwas-
serschutzes gerade in strukturell benachteiligten Vierteln (etwa durch kom-
munale Hilfen).

Aus der Forschung
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen haben im Fall einer Evakuierung etwa den Nachteil,
dass sie Treppen nicht eigenständig überwinden können. Darüber hinaus haben Menschen mit
Sinnesbeeinträchtigungen, aber auch Menschen, die die Landessprache nicht beherrschen, die
nicht lesen können oder von Kommunikationsnetzen abgeschnitten sind, je unterschiedliche
Probleme an notwendige Informationen zu gelangen. Auch wenn empfohlen wird, einen Vorrat
an Lebensmitteln und Wasser zu Hause zu haben, ist dies – aus finanziellen oder anderen
Gründen – nicht allen Menschen möglich. In diesen Fällen ist es wichtig, dass die Für-
sorgepflicht des Staates greift.
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ENTSCHEIDEN

WERDEN DIE SOZIALEN URSACHEN VON UNSICHERHEIT
BERÜCKSICHTIGT?
Städte können ihre Bewohnerinnen und Bewohner nur eingeschränkt in der
direkten Daseinsvorsorge unterstützen. Aber die Gewährleistung sozialer
Sicherheit (als Voraussetzung der aktiven Teilnahme am öffentlichen Leben)
nimmt wesentlich Einfluss auf das allgemeine Sicherheitsgefühl. Leistungen
der Daseinsvorsorge, soweit sie in den Handlungsbereich der Städte fallen,
sollte deshalb hohe Bedeutung beigemessen werden (z.B. öffentlicher
Wohnungsbau, Versorgung mit sozialen Diensten sowie Kultur- und Frei-
zeitangeboten). Dabei ist es sinnvoll, auch die Analysen sozialer Träger mit in
die Entscheidungen über Sicherheitsfragen einzubeziehen.

Unsicherheitsgefühl in
den Abend- und

Nachtstunden in gut
situierten und sozial

benachteiligten
Quartieren.

Quelle:
VERSS-Bevölkerungs-

befragung in zwei
Städten.

Aus der Forschung
Kriminalität, aber auch Bedrohungsgefühle haben vielfältige Ursachen: von langfristig
aufgebauten Schwierigkeiten in der Partnerschaft bis hin zu Problemen sozialer Ungleichheit.
Durch Strafverfolgung oder andere polizeiliche Maßnahmen allein können sie nicht ausgeräumt
werden. Was als kriminell gilt und wo Kriminalität registriert wird, ist nicht lediglich eine Frage
objektiver Tatsachen, sondern bestimmter Wahrnehmungsmuster. Das verdeutlicht etwa die
Diskussion über so genannte Problemviertel. Darüber hinaus sind auch Unsicherheitsgefühle
und Kriminalitätsfurcht von sozialen Entwicklungen beeinflusst: Insbesondere die in den letzten
Jahrzehnten zu beobachtende Polarisierung der sozialen Ungleichheit in Stadtregionen (die
Reichen werden reicher, die Armen ärmer) oder die Zunahme von Zukunftssorgen nähren
soziale Ängste, die sich als Kriminalitätsfurcht ausdrücken können, aber keinesfalls müssen.
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WURDEN MÖGLICHE NEBENFOLGEN BEDACHT UND
TRANSPARENT GEMACHT?
Sicherheitsmaßnahmen können, auch weil sie häufig unter Zeitdruck ergriffen
werden, neue Probleme hervorbringen – etwa Probleme des Eingriffs in die
Privatsphäre, aber auch Einschränkungen verfassungsmäßig garantierter
Freiheiten. Maßnahmen können problematische Nebenfolgen haben. Solange
es sich nicht um gut begründete und zeitlich begrenzte Ausnahmen handelt,
müssen die Nebenfolgen abgemildert oder die Maßnahmen beendet werden.
Eine gute ›Sicherheitsbilanz‹ auf Kosten der Einschränkung von Grund-
voraussetzungen einer offenen Gesellschaft kann nicht ›gut‹ sein. Gute
Sicherheitsarbeit setzt ihre (zeitlich und finanziell angemessene) Evaluation
voraus, um solche problematischen und unerwünschten Nebenerschein-
ungen zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden.

Aus der Forschung
Sicherheit im Nahverkehr (gerade an U-Bahnhöfen) ist ein komplexes Problem. Gerade nach
Gewalttaten wird von vielen Menschen aus der Bürgerschaft und sowie Vertreterinnen und
Vertretern der BOS ein Ausbau der Videoüberwachung gefordert. So verständlich das Motiv
auch sein mag: Solche Forderungen sind aus mehreren Gründen problematisch. So wird der
Grundsatz der Angemessenheit durch eine unspezifische Aufnahme aller Nutzerinnen und
Nutzer des ÖPNV verletzt und es ist bisher auch nur unzureichend nachgewiesen, dass damit
Verbrechen verhindert werden. Einige Studien weisen auf eine sehr eingeschränkte
Wirksamkeit hin, höchstens auf eine Verschiebung der Straftaten. Der Beitrag, den Video-
überwachung zur Aufklärung von Straftaten leisten kann, muss im Einzelfall mit möglichen
Prozessen der Verdrängung marginalisierter Gruppen und der Ausrichtung des individuellen
Verhaltens durch das Bewusstsein des Beobachtetwerdens abgewogen werden.
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WERDEN INFORMATIONEN UND ENTSCHEIDUNGEN IN
ANGEMESSENER WEISE VERMITTELT?
Bedrohungen im Alltag, aber auch Großschadenslagen bergen das Potenzial
von Handlungsblockaden einerseits, übermäßigem Handlungsdruck anderer-
seits. Vor diesem Hintergrund kommt der Krisenkommunikation eine beson-
dere Verantwortung zu. Sie kann die Beruhigung der Lage und Stärkung der
Selbsthilfekräfte der Bevölkerung zur Folge haben; sie kann aber auch zu
ungewollten Reaktionen führen. Eine gute Medienarbeit der BOS bemüht sich
um Präsenz in verschiedenen sozialen Netzwerken und Teilöffentlichkeiten
und macht sich dort als vertrauenswürdige Stimme vernehmbar, etwa durch
die gezielte und zuverlässige Information und die Kennzeichnung von Falsch-
aussagen. Nur durch die verlässliche Kommunikation der Behörden im Alltag
kann Vertrauen geschaffen werden, das auch in Krisensituationen abrufbar
ist.

Aus der Praxis
Hier sollen zwei Fälle besonders gelungener Krisenkommunikation erwähnt werden, die in
großem Maße Vertrauen generieren und der Krisenkommunikation einen Vorsprung gegenüber
›alternativen Fakten‹ verschaffen. Zum einen die Arbeit des Pressesprechers der Münchner
Polizei und seines Teams anlässlich des Amoklaufs im Juli 2016. Während in den sozialen
Netzwerken, aber zum Teil auch von offizieller Seite oftmals panisch reagiert wurde,
antwortete Marcus da Gloria Martins ruhig, sachlich und glaubwürdig auf Fragen und wies
Spekulationen gekonnt zurück. Gegenüber Zeit Online erklärte er: »Wir kommunizieren mit der
Bevölkerung, schnell, offen und transparent. Wir wollen als Stimme wahrgenommen werden,
die nicht viele Informationen herausgibt, aber dafür wasserdichte.« Ein anderes Beispiel ist die
Anzeige auf der Leinwand des Dortmunder Fußballstadions nach dem Anschlag auf den BVB-
Mannschaftsbus im April 2017. Die ebenso nüchterne wie informative Nachricht lautete:
»Hinweis: Liebe Fans, auf dem Weg des BVB-Mannschaftsbusses vom Hotel zum Stadion hat
es leider einen gravierenden Zwischenfall gegeben. Der Bus wurde stark beschädigt. Eine
Person ist verletzt worden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Es besteht kein Grund zur
Panik innerhalb des Stadions.«
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UMSETZEN

SIND INSTITUTIONEN, DIE SICH MIT SICHERHEIT
BEFASSEN, LERNENDE INSTITUTIONEN?
Fehler passieren – insbesondere dann, wenn Ausgangslagen besonders kom-
plex sind oder wenn es an personellen und zeitlichen Ressourcen mangelt.
Sie passieren auch, wenn Menschen unkonzentriert, gestresst, gelangweilt
oder überfordert sind – oder aus vielen anderen Gründen. Wenn Institutio-
nen eine Fehlerkultur entwickelt haben, gehen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter konstruktiv und angstfrei mit Problemen um. Unreflektierte
Handlungsroutinen, eingeengte Sichtweisen, Informations- und Wissensmo-
nopole, mangelnde Professionalität, Übergriffe und Einschüchterungsversu-
chen im Zusammenhang mit Einsätzen oder am Arbeitsplatz können
schneller erkannt und es kann Abhilfe geschaffen werden. Lernende Institu-
tionen achten darüber hinaus auf berufsethische Standards, zumal in einem
so sensiblen und wichtigen Bereich wie dem Sicherheitsbereich. Ein Mindest-
maß ist dabei die Anforderung, dass die Beschäftigten keine demokratie-
feindlichen Grundsätze vertreten und nicht diskriminierend oder rassistisch
agieren. Mehr Aufmerksamkeit verlangt insbesondere Gewaltkriminalität im
persönlichen und häuslichen Umfeld, die auch deshalb unsichtbar bleibt, weil
die Betroffenen keinen Rückhalt bei der Aufnahme von Anzeigen o.ä. erfah-
ren.

Aus der Forschung
Es gibt Fälle eines besonders schlechten Betriebsklimas, so dass etwa Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eines Rettungsdienstes Kritik an der eigenen Organisation und den
Arbeitsbedingungen nur begrenzt äußern können. So berichtet eine im Rahmen des
Forschungsprojekts VERSS befragter Mitarbeiter: »Natürlich suchen wir dann bei uns dann
schon aus, wer kann was sagen oder nicht. Also genau aus diesem Hintergrund raus, wer
bringt sich oder seinen Arbeitsplatz damit eben in Gefahr«. Vor diesem Hintergrund werden
Probleme, die im Tätigkeitsfeld bekannt sind und über den Kontext einzelner Organisationen
hinausgehen, nicht behoben und damit Strukturen bewahrt, die zu einer ungerechten
Verteilung von Sicherheit führen.
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WIE WIRD DIE PHYSISCHE UND SOZIALE SICHERHEIT DER
HELFERINNEN UND HELFER SICHERGESTELLT?
Eine gerechte Verteilung von Sicherheit umfasst neben ihrer Distribution un-
ter den Bürgerinnen und Bürgern auch den Schutz der Sicherheitskräfte in ih-
rer Funktionsausübung. Das heißt: ›Helferschutz‹ steht vor ›Opferschutz‹.
Dieser Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei, Feuerwehr
und Rettungsdiensten beinhaltet auch die soziale Sicherheit der Helferinnen
und Helfer, etwa den Ausgleich für Verdienstausfälle, die Nachsorge bei Trau-
matisierung oder Absprachen mit den Krankenkassen. Bei besonders belas-
tenden Einsätzen wird eine Nachsorge benötigt, die durch das bloße
Vorhandensein von Anlaufstellen (etwa für psychologische Beratung) nicht
gewährleistet ist. Angst vor Spott oder Diskriminierung, aber auch ein Selbst-
bild als ›Helfer‹, der keine Hilfe braucht, können den Zugang zu solchen Ein-
richtungen erschweren.

Aus der Forschung
Die Landespolizei in Baden-Württemberg hat ein Kriseninterventionsteam gebildet, das bei
belastenden Einsätzen und traumatisierenden Erlebnissen (schwere Unfälle, Kindestod,
Schusswaffengebrauch u.ä.) aktiv wird. Es handelt sich dabei nicht um Expertinnen und Ex-
perten außerhalb der Polizei, sondern um Kolleginnen und Kollegen aus der Organisation
selbst. Unterhalb der Schwelle zur ›offiziellen‹ Inanspruchnahme von Hilfe bieten sie Bera-
tungen an, ermutigen Betroffene zur Auseinandersetzung mit Problemen und vermitteln sie
gezielt weiter.
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WIE WERDEN SICHERHEITSAKTEURE AUSSERHALB DER
BOS EINGEBUNDEN?
Die alltägliche wie außeralltägliche Gewährleistung von Sicherheit ist die urei-
genste Aufgabe von Beschäftigten der BOS. Neben staatlichen treten immer
häufiger zivilgesellschaftliche und private Beteiligte im Bereich der Sicher-
heitsaufgaben auf. Ehrenamtliche engagieren sich etwa als Schülerlotsin/
Schülerlotse oder in der Betreuung von Straffälligen und Verbrechensopfern.
Die BOS können damit stellenweise entlastet und der Austausch zwischen ih-
nen und der Bürgerschaft kann verbessert werden. Handlungsbefugnisse und
rechtliche Rahmenbedingungen müssen im Voraus jedoch klar kommuniziert
werden. Dort, wo engagierte Bürgerinnen und Bürger Grenzen überschreiten
(etwa in ›Bürgerwehren‹), muss dem Einhalt geboten werden. Die Anerken-
nung guter ehrenamtlicher Arbeit im Sicherheitsbereich sollte einen festen
Platz in den Kommunen haben. Sofern Kommunen aufgrund finanzieller Eng-
pässe oder punktueller Überlastungen Aufträge an private Sicherheitsdienst-
leister vergeben, sollte das nur geschehen, wenn Qualitätsstandards gewahrt
und Missbrauch ausgeschlossen werden kann.

Aus der Forschung
In verschiedenen Städten haben sich sogenannte Nachtwanderer-Gruppen zusammengetan.
Es handelt sich um Ehrenamtliche, die in den Abend- und Nachtstunden öffentliche
Treffpunkte von Jugendlichen aufsuchen, um ihnen Hilfe anzubieten (etwa bei übermäßigem
Alkoholkonsum), bei Konflikten zu vermitteln oder auf Lärm- und Müllbelästigung hinzuweisen.
Eine von uns beforschte Nachtwanderer-Gruppe musste sich gegen den Vorwurf, eine
Bürgerwehr zu sein, behaupten. Auch wenn es anfangs so aussah, als würden hier
Bürgerinnen und Bürger die Sorge um ihre Sicherheit selbst in die Hand nehmen, stehen für
die Gruppe inzwischen mehr die Probleme im Vordergrund, die die Jugendlichen haben
(fehlende Angebote der Jugendarbeit, keine Interessenvertretung in der Lokalpolitik etc.) als
jene, die sie machen. Die Polizei und das Bezirksamt unterstützen das Projekt ebenso wie die
Wohlfahrtsverbände und die Verkehrsgesellschaften. Während die ›Nachtwanderungen‹ den
Austausch, die Kontaktaufnahme und die soziale Integration im Quartier stärken sollen, zielen
die Patrouillengänge von Bürgerwehren auf Ausschluss und Einschüchterung ›verdächtiger
Fremder‹. Hinter den ›Sorgen‹ dieser Bürgerinnen und Bürger stehen häufig antidemokratische
Haltungen und Vorurteile.
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Aus der Forschung
Das Land Baden-Württemberg entschied nach dem Zweiten Weltkrieg die rettungsdienstliche
Notfallsicherheit an die Krankenkassen als Kosten- und die Rettungsdienste als Leistungsträ-
ger abzugeben. Einerseits wurde damit eine bedarfsgerechte Entscheidung auf lokaler Ebene
ermöglicht. Andererseits führte es dazu, dass keine gleichmäßige Sicherstellung der Notfall-
versorgung über Landkreisgrenzen hinweg eingerichtet wurde. Eine bis heute beobachtbare
Auswirkung dieser Entscheidung ist, dass einige Gemeinden nur unzureichend mit Rettungs-
diensten versorgt und Hilfsfristen nicht einhaltbar sind. Trotz Maßnahmen zum Ausbau der ret-
tungsdienstlichen Vorsorgestrukturen bereitet die Durchsetzung der auch vom Grundgesetz
geforderten Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse hier (Art. 72 GG) weiterhin Schwierigkei-
ten.

FINDET EINE KRITISCHE BEURTEILUNG LAUFENDER
SICHERHEITSMASSNAHMEN STATT?
Es ist wichtig, die bestehende Sicherheitsarbeit regelmäßig zu prüfen. Das
umfasst jedoch nicht allein ihre Wirksamkeit, sondern auch die ursprünglich
festgelegten Zielstellungen. Die ursprünglichen Ziele können wieder ins Be-
wusstsein gerufen werden oder sie können sich geändert haben. Haben sie
sich geändert oder sollten sie sich ändern, müssen die Maßnahmen zu ihrer
Umsetzung neu bewertet werden. Nur so können ineffizient gewordene Maß-
nahmen aufgedeckt werden. Dies kann auch lange eingewöhnte und vertrau-
te Routinen betreffen.



CHECKLISTE ZUR GERECHTEN
VERTEILUNG VON SICHERHEIT

1 PROBLEM DER ANERKENNUNG

Welche Akteure und Sicherheitsinteressen sind Teil des
Verteilungsprozesses?

Welche wurden ausgeschlossen?

Aus welchen Gründen und wer hat darüber entschieden?

2 PROBLEM DER GLEICHBEHANDLUNG

Wurden Interessen nicht nur formal gleich, sondern bedarfsgerecht
behandelt?

Wie wurde die Ungleichbehandlung von Interessen gerechtfertigt?

3 PROBLEM DER FOLGEN

Wurden Vor- und Nachteile sowie Nebenfolgen fair unter den
Betroffenen von Sicherheitsmaßnahmen verteilt?

Wurden mögliche Nebenfolgen durchdacht und die systematische
Mehrbelastung bestimmter Gruppen vermieden?

4 PROBLEM DER TRANSPARENZ

Wurden Entscheidungen begründet und Entscheidungsprozesse
transparent gemacht?

Wird eine informierte Öffentlichkeit über Sicherheitspolitik
ermöglicht?



CHECKLISTE FÜR EINE REFLEKTIERTE
SICHERHEITSARBEIT

1 PLANEN

Werden die Betroffenen einbezogen?

Ist eine Nutzung städtischer Räume durch unterschiedliche Gruppen
gewährleistet?

Wie wird im Alltag Katastrophenvorsorge geplant?

2 ENTSCHEIDEN

Werden die sozialen Ursachen von Unsicherheit berücksichtigt?

Wurden mögliche Nebenfolgen bedacht und transparent gemacht?

Werden wichtige Informationen und Entscheidungen in
angemessener Weise vermittelt?

3 UMSETZEN

Sind Institutionen, die sich mit Sicherheit befassen, lernende
Institutionen?

Wie wird die physische und soziale Sicherheit der Helferinnen und
Helfer sichergestellt?

Wie werden Sicherheitsakteure außerhalb der BOS eingebunden?

Findet eine kritische Beurteilung laufender Sicherheitsmaßnahmen
statt?



CHECKLISTE FÜR EINE KRITISCHE
WERTSCHÄTZUNG VON SICHERHEIT

1 SICHERHEIT IST EIN WERT
Wird im Sicherheitshandeln erkennbar, dass Sicherheit ein Wert
ist, der zu einem guten Leben beitragen soll?

2 SICHERHEIT IST EIN WERT UNTER ANDEREN
Wird das Nebeneinander von Sicherheit mit anderen Werten
ausreichend berücksichtigt?

3 SICHERHEIT BRAUCHT EIN MASS
Werden die Grenzen und Begrenzungen eines Strebens nach
Sicherheit angemessen reflektiert?

4 SICHERHEIT STEHT ALLEN ZU
Wird die Gewährung von Sicherheit für alle angestrebt?

5 SICHERHEITSHANDELN HAT NEBENFOLGEN
Werden die Folgen von Sicherheitsmaßnahmen ausreichend
offengelegt und bedacht?

6 SICHERHEITSARBEIT WIRFT MACHTFRAGEN AUF
Werden ungleiche Machtverteilungen transparent gemacht und
gegebenenfalls verringert?

7 NICHT JEDES PROBLEM IST EIN SICHERHEITSPROBLEM
Wird einer Umdeutung sozialer Ängste in Sicherheitsprobleme
vorgebeugt?

8 (UN-)SICHERHEITSGEFÜHLE SIND AMBIVALENT ZU
BETRACHTEN
In welcher Weise wird gefühlten (Un-)Sicherheiten Rechnung
getragen?

9 PARTIZIPATION IST WICHTIG FÜR VIELE BEREICHE DES
SICHERHEITSHANDELNS
Werden Möglichkeiten zur Partizipation und Bürgerbeteiligung
geschaffen, die eine demokratische Mitbestimmung zulassen?


